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1.  Allgemeines 

 

1.1  Erfordernis der Planänderung 

Der ca. 37,5 ha große Bebauungsplan „Östlich der Bahnlinie“, ursprünglich aus den 

1960er Jahren, stößt vor allem aufgrund der engen Regelungen der überbaubaren 

Grundstücksflächen immer wieder an seine Grenzen. Die Vielzahl der erforderlichen 

Bebauungsplanänderungen unterstreicht dies.  

 

Aufgrund der erfolgten umfassenderen Änderungen vor allem hinsichtlich der Er-

leichterung des Dachausbaus (Erhöhung der Wand- und Firsthöhen, freiere Rege-

lung der Dachneigung und von Dachaufbauten) zeigen die neueren Bauanträge, 

dass hier der Bebauungsplan nun den heutigen Anforderungen gerecht werden 

kann.  

 

Jedoch die eng gefassten Baufenster, teilweise sog. „Briefmarkenbaufenster“, füh-

ren immer wieder zu Befreiungsanträgen bzw. diesbezüglichen Anfragen. Die Rege-

lungen des rechtskräftigen Bebauungsplans sind bei Aus- und Umbaumaßnahmen 

bestehender Gebäude teilweise verhältnismäßig eng gefasst und daher sehr ein-

schränkend. Eine Bebauung hinterliegender Bereiche tiefer Grundstücke ist oft nicht 

möglich. Aufgrund der Größe des Geltungsbereichs und dem damit einhergehenden 

großen planerischen Aufwand wurde auf eine generelle Überarbeitung der Baufens-

ter verzichtet. Stattdessen sollen erforderliche Änderungen auf Basis konkreter 

Bauabsichten punktuell vorgenommen werden. Bereits abweichend genehmigte 

Bauanträge bzw. vorliegende Bauanfragen geben daher den Anlass zu dieser 20. 

Änderung des Bebauungsplans. 

 

Diese Bebauungsplanänderung wird gleichzeitig dazu genutzt, den Geltungsbereich 

im Bereich des alten Sportplatzes zurückzunehmen. Aufgrund der räumlichen Nähe 

zur Bahnlinie und der damit einhergehenden Lärmproblematik kann so eine mög- 

liche Umnutzung bzw. Bebauung für den konkreten Einzelfall geprüft werden. 
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1.2  Ziele und Zwecke der Planänderung 

Die Gemeinde Biberach hat sich zum Ziel gesetzt, bauleitplanerisch die Weichen für 

eine Nachverdichtung im Bestand und die Nutzung der dort vorhandenen Potentiale 

zu stellen, wo es möglich ist. Die Förderung der Innenentwicklung steht oben in der 

Prioritätenliste. So kann ein Beitrag geleistet werden, eine Inanspruchnahme von 

Freiflächen sowie die Erstellung zusätzlicher Erschließungsanlagen zu verlang- 

samen und möglichst auch zu reduzieren. 

 

Im Rahmen von punktuellen Änderungen werden in dieser 20. Bebauungsplanände-

rung Teilbereiche des Bebauungsplans aufgrund aktuell vorliegender Planungen 

bzw. Planungsabsichten geändert. Gegenstand ist jeweils die Vergrößerung der 

überbaubaren Grundstücksfläche, um Anbauten oder die Bebauung hinterliegender 

Grundstücksteile im Bestand zu fördern. So können die teilweise großen Grund- 

stücke wirtschaftlicher genutzt werden. 

 

Um die planungsrechtlichen Voraussetzungen hierfür zu schaffen, wird der rechts-

kräftige Bebauungsplan „Östlich der Bahnlinie“ nun zum 20. Mal geändert. 

 

Nach Rücksprache mit dem Baurechtsamt, Landratsamt Ortenaukreis, dient diese 

Maßnahme der Innenentwicklung. Durch eine Öffnung der Festsetzungen der über-

baubaren Grundstücksflächen trägt dies zu einer Nachverdichtung im bestehenden 

Baugebiet und Schaffung weiteren Wohnraums bei. Deshalb wird dieses Ände-

rungsverfahren als beschleunigtes Verfahren nach § 13a BauGB durchgeführt. 

 

1.3  Räumlicher Geltungsbereich der Planänderung 

Die Abgrenzung des räumlichen Geltungsbereichs des Bebauungsplans „Östlich der 

Bahnlinie“ ändert sich im Bereich des alten Sportplatzes (Flst. Nr. 552). Diese  

Fläche (Deckblatt 8) wird aus dem Geltungsbereich herausgenommen. 

 

Zudem erfolgen punktuelle Änderungen im zeichnerischen Teil in Form von 8 Deck-

blättern (Deckblätter 1-7 und 9).  
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1.4  Bestehende Eigentumsverhältnisse 

Der überwiegende Teil der Grundstücke befindet sich in Privateigentum. Hiervon 

ausgenommen sind die öffentlichen Verkehrs- und Grünflächen. 

 

1.5  Vorbereitende Bauleitplanung 

Zusammen mit der Stadt Zell am Harmersbach und den Gemeinden Nordrach und 

Oberharmersbach bildet die Gemeinde Biberach eine Verwaltungsgemeinschaft. Im 

rechtswirksamen Flächennutzungsplan ist die Fläche innerhalb des Geltungsbe-

reichs dieses Bebauungsplans als Wohnbaufläche dargestellt. Somit kann diese 

Bebauungsplanänderung als aus dem Flächennutzungsplan entwickelt angesehen 

werden (Zweistufige Bauleitplanung) und bedarf daher keiner Genehmigung der  

höheren Verwaltungsbehörde gemäß § 10 Abs. 2 Satz 1 BauGB. 
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2.  Inhalt der Planänderung 

 

Gegenstand der Änderungen ist ausschließlich der gemeinsame zeichneri-

sche Teil in der Fassung der 19. Änderung, der 2012 als Neufassung aufge-

stellt wurde. Die rechtskräftigen Schriftlichen Festsetzungen in der Fassung 

der 19. Änderung vom 13.02.2012 bleiben unverändert bestehen. 

 

2.1 Änderungen in Form von punktuellen Deckblättern 

2.1.1 Deckblatt 1 – Vergrößerung der Baufenster und Erhöhung der Grundflächen-

zahl auf den Flst. Nr. 567/1, 569/1, 569/4 und 571/3, Schwarzwaldstraße 

Die Grundstücke Flst. Nr. 567/1, 569/1 und 571/3 weisen eine Tiefe zwischen 35 

und 38 m auf. Hier wäre eine hinterliegende Bebauung, die privat über den vorderen 

Grundstücksteil erschlossen wird, realisierbar. Im rechtskräftigen Bebauungsplan ist 

jedoch nur ein schmales Baufenster im Bereich der bestehenden Bebauung einge-

tragen. Um eine Nachverdichtung zu ermöglichen, wird die überbaubare Grund-

stücksfläche wesentlich größer gefasst. Um die Ausnutzung zu erhöhen, wird die 

Grundflächenzahl von 0,34 auf 0,4 erhöht. Dies erfolgt durch Änderung der  

Nutzungsschablone von Nr. 7 zu Nr. 8. Die eingetragene geplante Grenze wird her-

ausgenommen, weil hier keine Grenzbereinigung erfolgen soll. Auf die Ausweisung 

einer EH Höhe auf Flst. Nr. 571/3 wird verzichtet. Hier greift die Festsetzung, dass 

diese Höhe an die bestehende Bebauung anzupassen ist. Die angrenzenden  

Höhenfestsetzungen liegen etwas höher und sollen als Maßstab gelten. 
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Auszug  

rechtskräftiger Bebauungsplan  

(Stand 19. Änderung) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geplante Änderung 

(Deckblatt 1) 
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2.1.2 Deckblatt 2 – Vergrößerung des Baufensters auf Flst. Nr. 417, Bahnhof- 

straße/Ahornweg 

Für diesen Grundstücksteil lag eine konkrete Planung vor, die derzeit realisiert wird. 

Aufgrund der erfolgten Grenzziehungen kann hier nur ein langgestreckter schmaler 

Baukörper errichtet werden. Hierfür reicht das Baufenster jedoch nicht aus. Deshalb 

wird es um 3,50 m nach Süden hin erweitert. Alle übrigen Festsetzungen, insbeson-

dere zum Lärmschutz bzw. Grünordnung werden dadurch nicht tangiert. 

 

Vor Aufnahme dieser Änderung in das Bebauungsplanverfahren wurde geprüft, ob 

eine Vergrößerung des Baufensters bzw. das geplante Bauvorhaben mit den fest-

gesetzten Schallschutzmaßnahmen vereinbar ist. Hierzu liegt eine schalltechnische 

Beratung vom Ingenieurbüro für Schall- und Wärmeschutz Wolfgang Rink, Reute, 

vor. Diese wird in der Fassung vom 14.03.2014 als Anhang 2 dieser Begründung 

beigefügt. Das Ergebnis zeigt, dass das Bauvorhaben die Festsetzungen hinsicht-

lich Immissionsschutz einhält und somit realisierbar ist. Auf das Gutachten wird ver-

wiesen. 

 

Es wird darauf hingewiesen, dass im Bereich dieses Deckblatts 2 das Flurstück  

Nr. 417 durch die Veränderungsnummern 2010/15, 2012/4 und 2013/13 geändert 

wurde.  
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Auszug  

rechtskräftiger Bebauungsplan  

(Stand 19. Änderung) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geplante Änderung 

(Deckblatt 2) 
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2.1.3 Deckblatt 3 – Vergrößerung der Baufenster auf den Flst. Nr. 451/4, 452, 454/1 

und 458/3, Rebhofweg  

Anlass zu diesem Deckblatt gab die gewünschte Reduzierung des westlichen Ab-

stands Grenze - Baugrenze auf Flst. Nr. 452 von 4 m auf 2,50 m. Nach Beratung im 

Technischen Ausschuss wurde vorgeschlagen, das Deckblatt größer zu fassen. 

Deshalb wurde der Bereich mit einzelnen Baufenstern mit aufgenommen. Die über-

baubaren Grundstücksflächen wurden zu einem Band zusammengefasst. 
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Auszug  

rechtskräftiger Bebauungsplan  

(Stand 19. Änderung) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geplante Änderung 

(Deckblatt 3) 
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2.1.4 Deckblatt 4 – Vergrößerung der Baufenster auf den Flst. Nr. 504/5 und 504/8, 

Rebhalde 

Die Grundstücke Flst. Nr. 504/5 und 504/8 sind sehr tief. Auf den westlichen Grund-

stücksteilen ist eine weitere Bebauung problemlos möglich. Deshalb wird die über-

baubare Grundstücksfläche hierauf ausgedehnt. Als Nutzungsschablone wird die 

Nr. 8 übernommen, die bereits für die bestehende Bebauung der westlichen Stich-

straße Rebhalde gilt. Die Neubebauung ergänzt städtebaulich diese Baureihe und 

soll sich in diese einfügen. Die bebauten Grundstücke Flst. Nr. 504/9 und 504/10 

liegen innerhalb des Deckblatts, werden aber nicht geändert. 
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Auszug  

rechtskräftiger Bebauungsplan  

(Stand 19. Änderung) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geplante Änderung 

(Deckblatt 4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 
 

Gemeinde Biberach 
BPL „Östlich der Bahnlinie“ Begründung   

Seite 13 von 64 
 

i.d.F. der 20. Änderung 

 

Europastraße 3 Fon: 07821 / 92374-0 www.kappis.de 
77933 Lahr  Fax: 07821 / 92374-29 mail@kappis.de 

2.1.5 Deckblatt 5 –Vergrößerung des Baufensters auf den Flst. Nr. 500 und 506/2, 

Sonnenhalde 

Auf diesen beiden Grundstücken bestehen Erweiterungsabsichten nach Südwesten 

hin. Sie gehören zwischenzeitlich einem Eigentümer. Um dies zu ermöglichen, wird 

das Baufenster entsprechend vergrößert. Der Abstand zur Westgrenze hin wird auf 

3 m festgelegt. Auf dem Flst. Nr. 500 sind Weg- und Lagerungsrechte eingetragen. 

Deshalb wird hier bereits durch Ausweisung der Baugrenzen Rücksicht darauf ge-

nommen. Eingetragene Leitungsrechte auf diesem Grundstück liegen außerhalb 

des Geltungsbereichs dieses Bebauungsplans. 
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Auszug  

rechtskräftiger Bebauungsplan  

(Stand 19. Änderung) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geplante Änderung 

(Deckblatt 5) 
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2.1.6 Deckblatt 6 – Vergrößerung der Baufenster auf den Flst. Nr. 500/7, 500/8, 

500/22, 500/24, 500/25, 500/26, Waldstraße 

Im Rahmen dieser Bebauungsplanänderung erfolgt nun eine nachrichtliche An- 

passung an einen genehmigten Bauantrag auf Flst. Nr. 500/26. Auch hier wird das 

Deckblatt größer gefasst. Die einzelnen Baufenster werden zu einem Band zu- 

sammengefasst. Somit kann auch die Bebaubarkeit der Nachbargrundstücke ver-

bessert werden. 
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Auszug  

rechtskräftiger Bebauungsplan  

(Stand 19. Änderung) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geplante Änderung 

(Deckblatt 6) 
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2.1.7 Deckblatt 7 – Vergrößerung der Baufenster auf den Flst. Nr. 564 und 570/1, 

Jägerpfad  

Auf diesen beiden Grundstücken sieht der Bebauungsplan neben dem Bestand  

lediglich einen weiteren Baukörper vor. Die Gesamttiefe ermöglicht jedoch die Er-

gänzung um zwei weitere Gebäude. Um diese Nachverdichtung zu gewährleisten, 

werden die beiden Baufenster zu einem zusammenhängenden Band zusammenge-

fasst. Für den hinteren Bereich gilt die Nutzungsschablone Nr. 4. Sie unterscheidet 

sich von Nr. 6a, die für den Bestand am Jägerpfad gilt, hinsichtlich der Wohnein- 

heiten. Hier sind 6 Wohneinheiten anstelle von maximal 4 Wohneinheiten je Einzel-

gebäude zulässig.  
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Auszug  

rechtskräftiger Bebauungsplan  

(Stand 19. Änderung) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geplante Änderung 

(Deckblatt 7) 
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2.1.8 Deckblatt 8 – Rücknahme des Geltungsbereichs, Herausnahme der Flst.  

Nr. 552 (alter Sportplatz) und 552/13, Am Sportplatz 

Im Bereich des alten Sportplatzes wird die Geltungsbereichsgrenze zurückge- 

nommen. Sie orientiert sich hier nun an der Ausbauplanung der Straße Am Sport-

platz. Eine mögliche Bebauung der Fläche muss nun künftig nach § 34 BauGB be-

urteilt werden. Ggf. ist eine Neunutzung über einen vorhabenbezogenen Bebau-

ungsplan planungsrechtlich zu sichern. Aufgrund der räumlichen Nähe zur Bahnlinie 

sind die Auflagen hinsichtlich des Lärmschutzes sehr hoch. Die Umsetzung passiver 

Lärmschutzmaßnahmen sind gezielter für ein konkretes Bauvorhaben nachzu- 

weisen. 
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Auszug  

rechtskräftiger Bebauungsplan  

(Stand 19. Änderung) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geplante Änderung 

(Deckblatt 8) 
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2.1.9 Deckblatt 9 – Vergrößerung des Baufensters auf dem Flst. Nr. 402/4,  

Erlenweg  

Grundlage für diese Änderung bildet ein zeitlich parallel laufender Bauantrag. An 

das bestehende Wohnhaus ist ein zweigeschossiger Anbau in westlicher Richtung 

geplant. Dieser weist eine Grundfläche von ca. 6 x 3 m auf. Die im zeichnerischen 

Teil ausgewiesene Baugrenze liegt jedoch genau auf der jetzigen Gebäudekante. 

Um diese Hauptgebäudeerweiterung planungsrechtlich zu ermöglichen, wird die 

überbaubare Grundstücksfläche für den Anbau erweitert. Der Abstand zur Straßen-

begrenzungslinie verringert sich auf 2,50 m. 
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Auszug  

rechtskräftiger Bebauungsplan  

(Stand 19. Änderung) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geplante Änderung 

(Deckblatt 9) 
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2.2 Verkehrsplanung/Müllentsorgung 

An den öffentlichen Verkehrsflächen ergeben sich keinerlei Änderungen. 

 

Die Abfallentsorgung erfolgt nach wie vor über das bestehende Straßensystem. Die 

Grundstücksbesitzer/Bewohner können die Abfallbehälter (Graue Tonne, Grüne 

Tonne, Gelbe Säcke) sowie die sonstigen Abfälle (Sperrmüll und Grünabfälle) ent-

lang der mit 3-achsigen Abfallsammelfahrzeugen (bis 10,30 m Länge) befahrbaren 

öffentlichen Erschließungsstraße zur Abholung bereitstellen. Die speziellen Rege-

lungen der Abfallentsorgung im Ortenaukreis enthält die Abfallwirtschaftssatzung 

des Eigenbetriebs Abfallwirtschaft Ortenaukreis in der jeweils geltenden Fassung. 

 

2.3  Technische Ver- und Entsorgung 

2.3.1  Entwässerung 

 Das Entwässerungssystem bleibt von der Bebauungsplanänderung unberührt. 

 

2.3.2  Wasserversorgung 

Die Trinkwasser- bzw. Löschwasserversorgung bleibt weiterhin über das öffentliche 

Netz gesichert. 

 

2.3.3 Elektrizität 

Die Versorgung der neu geplanten Häuser erfolgt durch Erweiterung des bestehen-

den 1-kV-Kabelnetzes. Es wird darauf hingewiesen, dass vor Beginn von Grabar- 

beiten im Bereich der Kabeltrassen des E-Werks Mittelbaden vom ausführenden 

Tiefbauunternehmen Einsicht in die Kabelpläne zu nehmen ist.  

 

Das E-Werk Mittelbaden weist darauf hin, dass die Verlegungen von neuen Haus-

anschlussleitungen im Zuge der Bauvorhaben ausgeführt werden. 

 

2.3.4 Telekommunikation 

Für den rechtzeitigen Ausbau des Telekommunikationsnetzes sowie die Koordinie-

rung mit dem Straßenbau und den Baumaßnahmen der anderen Leitungsträger ist 

es notwendig, dass Beginn und Ablauf der Erschließungsmaßnahmen im Bebau-
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ungsplangebiet der Deutschen Telekom AG, T-COM Ressort Produktion Techni-

sche Infrastruktur Offenburg (PTI 31), Postfach 1140, 77601 Offenburg, so früh wie 

möglich, mindestens 6 Monate vor Baubeginn, schriftlich angezeigt werden. 

 

Der Forderung nach unterirdischer Verlegung der Telekommunikationslinien wird 

von Seiten der Deutschen Telekom AG grundsätzlich nicht entsprochen. Da jedoch 

die Erschließungsmaßnahmen zur Ver- und Entsorgung koordiniert werden, sollten 

alle Leitungen unteririsch verlegt werden. 

 

2.3.5  Breitbandkabel 

Das Plangebiet wird über das Breitbandkabelnetz der Kabel BW versorgt. Bei Be-

darf kann hier angeschlossen werden. 

 

Auf die Kabelschutzanweisung der Kabel BW wird hingewiesen. 

 

2.4 Kampfmittel 

Für den Geltungsbereich dieses Bebauungsplans wurde im Rahmen der 17. Ände-

rung eine multitemporale Luftbildauswertung durchgeführt.  

Das Ergebnis zeigte, dass in Teilflächen Kampfmittel angetroffen werden können. 

Die betroffenen Flächen sind im zeichnerischen Teil dargestellt. Aus Gründen der 

Gefahrenabwehr müssen hier vor Beginn von Baumaßnahmen entsprechende Vor-

sorge- bzw. Sicherstellungsmaßnahmen getroffen werden. 

 

Das Regierungspräsidium Stuttgart, Kampfmittelbeseitigungsdienst, weist darauf 

hin, dass sich die Aussagen nur auf die Befliegungsdaten der verwendeten Luft- 

bilder beziehen und nicht darüber hinausgehen können. Diese Mitteilung kann nicht 

als Garantie der Kampfmittelfreiheit gewertet werden. 

 

Sollten Hinweise auf vorhandene Kampfmittel bekannt sein, sollten diese unverzüg-

lich dem Kampfmittelbeseitigungsdienst mitgeteilt werden. 
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3.  Bebauungsvorschriften / Gemeinsamer zeichnerischer Teil 

 

Die rechtskräftigen Schriftlichen Festsetzungen des Bebauungsplans in der Fas-

sung der 19. Änderung bleiben unverändert. Zur besseren Handhabung befinden 

sie sich nachrichtlich als Anhang 1 hinter dieser Begründung. 

 

Die Änderungen der 20. Bebauungsplanänderung beziehen sich ausschließlich auf 

den gemeinsamen zeichnerischen Teil. Sie erfolgen im sog. „Deckblattverfahren“. 

Dem zeichnerischen Teil sind die B-Grunddaten mit Stand September 2010 zu 

Grunde gelegt. 

Die Darstellung und die Bezeichnung der Flurstücke im Geltungsbereich der Deck-

blätter 1 und 3-9 des Bebauungsplans stimmen mit dem Liegenschaftskataster 

überein. Im Bereich des Deckblatts 2 wurde das Flurstück Nr. 417 durch die Verän-

derungsnummern 2010/15, 2012/4 und 2013/13 geändert.  

 

 

4. Umweltverträglichkeit 

 

 Da es sich bei dieser Änderung des Bebauungsplans um eine Nachverdichtung 

bzw. Innenentwicklung handelt und die zulässige Grundfläche weniger als 20.000 

m² beträgt, können die Vorschriften nach § 13a BauGB – beschleunigtes Verfahren 

– angewendet werden. Daher kann gemäß § 13a Abs. 3 Nr. 1 BauGB von der 

Durchführung einer Umweltprüfung abgesehen werden. 

 

Eingriffe, die auf Grund der Änderung des Bebauungsplans zu erwarten sind, gelten 

als im Sinne des § 1a Abs. 3 Satz 5 vor der planerischen Entscheidung erfolgt oder 

zulässig. Aus diesem Grund ist hierfür kein Ausgleich erforderlich. 

 

 Die grünplanerischen Festsetzungen des rechtskräftigen Bebauungsplans in der 

Fassung der 19. Änderung für das Gesamtgebiet bleiben weiterhin unverändert 

rechtskräftig. 
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5. Auswirkungen 

 

5.1  Infrastruktur 

Durch diese Bebauungsplanänderung wird keine Herstellung oder Erweiterung von 

Infrastruktureinrichtungen erforderlich. 

 

5.2 Bodenordnung 

 Eine gesetzliche Baulandumlegung ist nicht erforderlich. 

 

5.3 Kosten 

Durch diese Änderung des Bebauungsplans entstehen lediglich Planungskosten für 

das Änderungsverfahren. 

 

 

6.  Nachrichtlich übernommene Hinweise 

 

6.1  Amt für Wasserwirtschaft und Bodenschutz, Merkblatt „Bebauungsplan“  

 Auf den Inhalt dieses Merkblatts wird verwiesen. 

 

6.1.1 Altlasten 

Im Geltungsbereich des Bebauungsplans „Östlich der Bahnlinie" sind dem Landrats- 

amt Ortenaukreis nach Abschluss der Fortschreibung der Erfassung altlastverdäch-

tiger Flächen und Altlasten im Ortenaukreis folgende Flächen bekannt: 

 

A-Fälle 

1.1.1 

Altablagerung „Sportplatzstraße", Objekt Nr. 1059 

Die Altlastverdachtsfläche wurde auf der Grundlage der Erhebungsunterlagen bei 

einer Vorklassifizierung am 17. Oktober 1985 beim Landratsamt Ortenaukreis auf 

Beweisniveau „BN 0" hinsichtlich des bewertungsrelevanten Schutzguts „Grund-

wasser" in „A = Ausscheiden und Archivieren“ eingestuft. 
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Nach den Unterlagen sind die Grundstücke mit folgenden Flurstücks Nrn. betroffen: 

552/ 13 /12 / 11 / 10 / 9 /8 / 7 / 6 / 5 

2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606. 

 

Hinweis: 

Das Flurstück 552/1 nördlich der Bebauungsplan-Grenze ist nicht Bestand- 

teil der Altablagerung. 

Das an die Altablagerung angrenzende Flurstück 552 (Bereich der Straße „Am 

Sportplatz") ist nach derzeitigem Kenntnisstand ebenfalls nicht Bestandteil der Alt-

ablagerung. 

 

1.1.2 

Altstandort „Maschinenbau Hermann", Zellerstraße 5, Flst. Nr. 458/1,  

Obj. Nr. 4001 

Die Altlastverdachtsfläche wurde auf der Grundlage der Erhebungs- 

unterIagen bei einer Vorklassifizierung am 06. November 1997 beim Landratsamt 

Ortenaukreis auf Beweisniveau „BN 0" hinsichtlich des bewertungsrelevanten 

Schutzguts „Grundwasser" in „A = .Ausscheiden und Archivieren" eingestuft. 

 

1.1.3. 

Altstandort „Baggerbetrieb Schmider", Am Sportplatz 30, Flst Nr. 618/3,  

Obj. Nr. 5921 

 

1.1.4 

Altstandort „Transporte Höhn", Am Sportplatz 2, FIst. Nr. 556, Obj. Nr. 5922 

 

1.1.5 

Altstandort "Bauunternehmen Bächle", Zellerstraße 9, Flst. Nr. 454,  

Obj. Nr. 5924 
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1.1.6 

Altstandort „Baggerbetrieb Hermann", Kastanienstraße 11, Flst. Nr. 419,  

Obj. Nr. 5926 

Die Altlastverdachtsflächen 1.1.3 bis 1.1.6 wurden auf der Grundlage der Er- 

hebungsunterlagen bei einer Vorklassifizierung am 09. Mai 2011 beim Landratsamt 

Ortenaukreis auf Beweisniveau „BN 0" hinsichtlich des bewertungsrelevanten 

Schutzguts „Grundwasser" in „A = Ausscheiden und Archivieren" eingestuft. 

Die Einstufung in „Ausscheiden und Archivieren" bedeutet, die Altlastverdachts- 

fläche scheidet aus der Altlastenbearbeitung aus und wird als solche im „Fach-

Informationssystem Bodenschutz- und Altlastenkataster (FIS-BAK)" beim Landrats-

amt Ortenaukreis dokumentiert (archiviert). Mit der Archivierung wird belegt, dass 

ein Altlastenverdacht bzw. eine Altlast ausgeschlossen werden kann. 

 

Altlastverdachtsflächen / Altlasten 

1.1.7 

Altstandort „Schreinerei Fischer", Lindenstraße 3, Flst. Nr. 423/2, Obj. Nr. 3995 

Hierbei handelt es sich um das ehem. Betriebsgelände des holzverarbeitenden Be-

triebs Fischer, der von 1965 bis 1990 auf dem genannten Grundstück seine Schrei-

nerei betrieb. 

Auf der Grundlage der Erhebungsunterlagen wurde der Altstandort bei einer Alt- 

lastenbewertungskommissionssitzung am 06. November 1997 beim Landratsamt 

Ortenaukreis auf Beweisniveau „BN 0" hinsichtlich des bewertungsrelevanten Wir-

kungspfads „Boden-Grundwasser" in „B = Belassen zur Wiedervorlage" eingestuft. 

Des Weiteren wurde die Altlastverdachtsfläche nach erfolgter Fortschreibung der Er-

fassung altlastverdächtiger Flächen und Altlasten (Nacherhebung) am 01. Oktober 

2010 erneut bewertet und auf Beweisniveau „BN 1" weiterhin in „Belassen zur  

Wiedervorlage" (Kriterium Entsorgungsrelevanz) eingestuft. 

Eine Einstufung in „Belassen zur Wiedervorlage" bedeutet, dass derzeit kein weite-

rer Handlungsbedarf besteht, jedoch bei einer Änderung von bewertungsrelevanten 

Sachverhalten über das weitere Verfahren erneut zu entscheiden ist. 
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Insbesondere ist darauf hinzuweisen, dass bei einer bewertungsrelevanten 

Sachverhaltsänderung (Umnutzung, Abbruch, Neubebauung) das Landrats-

amt Ortenaukreis - Amt für Wasserwirtschaft und Bodenschutz - bezüglich der 

Altlastenproblematik zu beteiligen ist. 

 

1.1.8 

Altstandort „Reinigung Hämmerle", Rebhofweg 10, Flst. Nr. 454/1,  

Obj. Nr. 4000 

Hierbei handelt es sich um die „ehem. chemische Reinigung Hämmerle", die von 

1967 bis 1988 betrieben wurde. 

Der Altstandort wurde auf Grundlage von Ergebnissen einer Gefahrverdachtserkun-

dung (Technische Altlastenerkundung) bei einer Altlastenbewertungskommissions-

sitzung am 02. November 2009 beim Landratsamt Ortenaukreis auf Beweisniveau 

„BN 2" hinsichtlich des bewertungsrelevanten Wirkungspfads „Boden-Grundwasser" 

in „B = Belassen zur Wiedervorlage" (Kriterium Entsorgungsrelevanz) eingestuft. 

Eine Einstufung in „Belassen zur Wiedervorlage" bedeutet, dass derzeit kein weite-

rer Handlungsbedarf besteht, jedoch bei einer Änderung von bewertungsrelevanten 

Sachverhalten über das weitere Vorgehen zu entscheiden ist. 

 

1.1.9 

Altstandort „Metallverarbeitung Herrmann", Waldstraße 48, ehemalige Flst.  

Nr. 364/1, Obj. Nr. 5213 

Hierbei handelt es sich um das ehem. Betriebsgelände der „Metallverarbeitung 

Herrmann" auf dem damaligen Grundstück Flst. Nr. 364/1. 

Im Zuge der 14. Änderung des Bebauungsplans „Östlich der Bahnlinie" wurden in 

Abstimmung mit dem Landratsamt Ortenaukreis zur Klärung des Gefahrverdachts 

bzw. Abschätzung, inwieweit evtl. eine betriebsbedingte Untergrundverunreinigung 

vorhanden ist, eine Historische Erkundung sowie Technische Erkundungsmaß- 

nahmen durchgeführt. 

Im Februar / März 2002 wurden die im Rahmen dieser Erkundungsmaßnahmen 

festgestellten Untergrundverunreinigungen (MKW, PAK) unter gutachterlicher Be-

gleitung mittels Bodenaushub saniert. Die Sanierungsergebnisse sind im Bericht 
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des Büros Klipfel & Lenhardt Consult (KLC), Endingen, vom 12. März 2002 doku-

mentiert. 

Auf der Grundlage der Erkundungs- und Sanierungsergebnisse wurde der Altstand-

ort „Metallverarbeitung Herrmann GmbH" in der Altlastenbearbeitung beim Land- 

ratsamt Ortenaukreis - Amt für Wasserwirtschaft und Bodenschutz - hinsichtlich der 

Wirkungspfade „Boden-Mensch" und „Boden-Grundwasser" in „B = Belassen zur 

Wiedervorlage nach Durchführung von Sanierungsmaßnahmen" eingestuft. 

Eine Einstufung in „Belassen zur Wiedervorlage" bedeutet, dass nach derzeitigem 

Kenntnisstand kein weiterer Handlungsbedarf besteht, jedoch bei einer Änderung 

von bewertungsrelevanten Sachverhalten (z. B. Nutzungsänderung, Neubebauung) 

über das weitere Verfahren erneut zu entscheiden ist. 

 

Die nachrichtlich übernommenen Hinweise zu den Altlasten unter Ziffer 4.2.4 

der rechtskräftigen Bebauungsvorschriften werden hiermit ersetzt! 

 

6.2 Denkmalschutz 

Sollten bei der Durchführung der Maßnahme archäologische Funde oder Befunde 

entdeckt werden, sind gemäß § 20 DSchG Denkmalbehörde(n) oder die Gemeinde 

Biberach umgehend zu benachrichtigen. Archäologische Funde (Steinwerkzeuge, 

Metallteile, Keramikreste, Knochen, etc.) oder Befunde (Gräber, Mauerreste, Brand-

schichten bzw. auffällige Erdverfärbungen) sind bis zum Ablauf des vierten Werk-

tags nach der Anzeige in unverändertem Zustand zu erhalten, sofern nicht die 

Denkmalschutzbehörde oder das Regierungspräsidium Stuttgart, Referat 84 – Ar-

chäologische Denkmalpflege (E-Mail: abteilung8@rps.bwl.de) mit einer Verkürzung 

der Frist einverstanden ist. Auf die Ahndung von Ordnungswidrigkeiten gemäß § 27 

DSchG wird hingewiesen. Bei der Sicherung und Dokumentation archäologischer 

Substanz ist zumindest mit kurzzeitigen Leerzeiten im Bauablauf zu rechnen. 

 

Das Regierungspräsidium ist ebenfalls hinzuzuziehen, wenn Bildstöcke, Weg-

kreuze, alte Grenzsteine oder ähnliches von den Baumaßnahmen betroffen sind. 
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6.3 Geotechnik 

Mit einem kleinräumig deutlich unterschiedlichen Setzungsverhalten des Untergrunds 

ist zu rechnen. Ggf. vorhandene organische Anteile können zu zusätzlichen bautech-

nischen Erschwernissen führen. Der Grundwasserflurabstand kann bauwerksrelevant 

sein. 

Bei etwaigen geotechnischen Fragen im Zuge der weiteren Planungen oder von 

Bauarbeiten (z.B. zum genauen Baugrundaufbau, zu Bodenkennwerten, zur Wahl 

und Tragfähigkeit des Gründunghorizonts, zum Grundwasser, zur Baugruben- 

sicherung) werden objektbezogene Baugrunduntersuchungen gemäß DIN EN 

1997-2 bzw. DIN 4020 durch ein privates Ingenieurbüro empfohlen.  

 

6.4 Deutsche Bahn 

Die Deutsche Bahn weist darauf hin, dass es im Nahbereich von Bahnanlagen zu 

Immissionen aus dem Bahnbetrieb kommen kann. Hierzu gehören Bremsstaub, 

Lärm, Erschütterungen und Beeinflussungen durch elektromagnetische Felder. Es 

können keine Ansprüche gegenüber der DB AG für die Errichtung von Schutzmaß-

nahmen geltend gemacht werden. Ersatzansprüche gegen die DB AG, welche aus 

Schäden aufgrund von Immissionen durch den Eisenbahnbetrieb entstehen, sind 

ausgeschlossen. 

 

6.5 Artenschutz 

Sollten bei einem Bauvorhaben streng oder besonders geschützte Tierarten (u.a. 

Fledermäuse, Vögel, Eidechsen) nach § 44 BNatSchG betroffen sein, müssen 

Maßnahmen zu deren Schutz getroffen werden, damit die Verbotstatbestände nicht 

eintreten. 

 

Aufgestellt: Lahr, 21.10.2015 
 
KAPPIS Ingenieure GmbH 
 
 
 
 
gez. Kerstin Stern, Dipl.-Ing. Stadtplanerin  
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Anhang 1 
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